
 
 

Beschlussvorlage 
 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Gemeindevertretung Bovenau 21.03.2024 öffentlich 24. 
        
        
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau      
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Bovenau vom 14.12.2022 wird eine Än-
derung der Gebührenerhebung von bisher "personenbezogen" auf "tatsächlichen Verbrauch“ 
zum 01.01.2024 vorgenommen.  
 
Die 4. Änderung bezieht sich ausschließlich auf den 3. Abschnitt Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung hier; § 17 Verbrauchs- und Zusatzgebührenmaßstab für die Schmutz-
wasserbeseitigung und die neu hinzugefügte  
 

 Nr. 10. Übermittlung der Verbrauchsdaten durch Wasserversorgungsgemeinschaften 
/ Wasserversorgungsvereinen. 

 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es ergeben sich keine direkten Auswirkungen auf die Änderungen.  
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
 
Es wird die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Ab-
wasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau vom 06.05.2008 beschlossen. 
 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Torben Thode  
  
 
 
Anlage(n): 
4. Änderungssatzung 
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